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%(!���Verordnung: Überwachung und Kontrolle von tiefgefrorenen Lebensmitteln
[CELEX-Nr.: 392L0001 und 392L0002]

%(!��Verordnung der Bundesministerin für Gesundheit und Konsumentenschutz über
die Überwachung und Kontrolle von tiefgefrorenen Lebensmitteln

Auf Grund der §§ 10 Abs. 1 und 39 Abs. 8 des Lebensmittelgesetzes 1975, BGBl. Nr. 86, zuletzt
geändert durch das Bundesgesetz BGBl. Nr. 1105/1994, wird verordnet:

§ 1. (1) Zur Überwachung der Temperatur von tiefgefrorenen Lebensmitteln gemäß § 1 der Verord-
nung über tiefgefrorene Lebensmittel, BGBl. Nr. 201/1994, sind die Beförderungsmittel sowie die Einla-
gerungs- und Lagereinrichtungen mit geeigneten aufzeichnenden Lufttemperaturmeßgeräten auszustatten.

(2) Als Lufttemperaturmeßgeräte dürfen nur solche verwendet werden, die im Inland einer Typen-
prüfung (Zulassung zur Eichung durch das Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen) unterzogen
worden sind oder in einem Mitgliedstaat der Europäischen Gemeinschaft oder einem Vertragsstaat des
Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum genehmigt worden sind oder einem dort geneh-
migten Muster entsprechen.

(3) Die Lufttemperaturmeßgeräte müssen so beschaffen sein, daß mit ihnen während des Betriebes
die Lufttemperatur, der tiefgefrorene Lebensmittel ausgesetzt sind, so häufig und in regelmäßigen Zeitab-
ständen gemessen und aufgezeichnet wird, daß das Temperaturgeschehen nachvollziehbar ist.

(4) Die gemäß Abs. 3 erhaltenen Temperaturaufzeichnungen sind von den Unternehmen unter Hin-
weis auf das Beförderungsmittel oder die Einlagerungs- und Lagereinrichtung zu datieren, mindestens
zwei Jahre aufzubewahren und den Aufsichtsorganen gemäß § 35 LMG 1975 auf Verlangen vorzulegen.

§ 2. (1) In Tiefkühleinrichtungen
1. des Einzelhandels für den Verkauf an den Letztverbraucher,
2. mit einem Fassungsvermögen von weniger als 10 Kubikmetern zur Lagerung von Reservevorrä-

ten im Einzelhandel,
3. für die örtliche Verteilung,

muß die Temperatur während der Lagerung von tiefgefrorenen Lebensmitteln mit mindestens einem
Thermometer, dessen Temperaturanzeige gut sichtbar ist, gemessen werden. Bei offenen Tiefkühlein-
richtungen muß das Thermometer die Temperatur auf der Seite der Luftrückführung in Höhe der maxi-
malen Füllhöhe anzeigen. Die Füllhöhe ist deutlich zu kennzeichnen.

(2) Unter örtlicher Verteilung gemäß Abs. 1 Z 3 ist die lokale Auslieferung von tiefgefrorenen Le-
bensmitteln an den Einzelhandel und Einrichtungen der Gemeinschaftsversorgung sowie die Direktliefe-
rung an Privathaushalte zu verstehen.

§ 3. (1) Amtliche Kontrollen der Temperatur von tiefgefrorenen Lebensmitteln gemäß § 39 Abs. 8
LMG 1975 sind in bezug auf

1. die Probenahme (Anlage 1),
2. das Analyseverfahren (Anlage 2),

nach den in den Anlagen beschriebenen Methoden durchzuführen.

(2) Die in Abs. 1 beschriebenen Kontrollverfahren sind anzuwenden, wenn die Kontrolle berechtigte
Zweifel an der Einhaltung der in der Verordnung über tiefgefrorene Lebensmittel, BGBl. Nr. 201/1994,
aufgestellten Temperaturgrenzwerten aufkommen läßt.

§ 4. Diese Verordnung tritt mit 1. Mai 1997 in Kraft.
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Anlage 1
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Anlage 2
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